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Wiederaufnahme des Unterrichts in der Q 11 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Q 11, 

sehr geehrte Eltern, 

 

die Q 11 erhält für das verbleibende Schuljahr einen in manchen Punkten neuen Stun-

denplan, der diesem Schreiben beigefügt ist und den ich kurz erläutern möchte: 

Unterricht in der Q 11 

1. Grundsätzlich wird immer nur die Hälfte der Jahrgangsstufe an der Schule prä-

sent sein, so dass sich eine Woche Präsenzunterricht mit einer Woche „Ler-

nen zu Hause“ abwechseln wird. 

 

2. Hierzu wird der Jahrgang alphabetisch geteilt: Die Schülerinnen und Schüler, de-

ren Nachname mit den Buchstaben A bis L beginnt, starten in der ersten Woche, 

also ab dem 11.05., mit dem Präsenzunterricht an der Schule. Die Schülerinnen 

und Schüler, deren Nachname mit den Buchstaben M bis Z beginnt, folgen in der 

Woche ab dem 18.05. Für die jeweilige Folgewoche „Lernen zu Hause“ erhalten 

die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften direkt die Arbeitsaufträge, die 

zu Hause bis zur nächsten Präsenzwoche zu erledigen sind. 

 

3. Aufgrund der Komplexität des Oberstufenkurssystems kommt es durch die vorge-

schriebene Halbierung des Jahrgangs in vereinzelten Kursen zu zahlenmäßigen 

Unwuchten. Hintergrund ist, kurz erklärt, folgender: Die Halbierung der Jahr-

gangsstufe bedeutet nicht automatisch eine Halbierung der einzelnen Kursstär-

ken! Es gibt z.B. Fälle, in denen ein einzelner Kurs zu 75 % aus Schülerinnen und 

Schülern besteht, deren Nachname mit A bis L beginnt, aber nur zu 25 % aus 

Schülerinnen und Schülern, deren Nachname mit M bis Z beginnt. Somit werden 

in einem solchen Kurs ab Montag in der einen Woche 12, in der anderen Woche 

aber nur vier Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Solche Konstellationen sind 

aber zum einen eher selten, zum anderen lassen sie sich schlichtweg nicht ver-

meiden. 

 



 

4. Der Stundenplan ist so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler spätestens 

um 13.05 Uhr Unterrichtsschluss haben. Der gesamte Nachmittagsunterricht 

der Q 11 am Mittwoch entfällt bis Ende des Schuljahres, die W- und P-Seminare 

finden nicht als Präsenzunterricht statt, sondern gemäß individuellen Vereinba-

rungen zwischen Kursleitung und Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmern, und 

der verbleibende Nachmittagsunterricht konnte in den Vormittag ausgelagert wer-

den, zumal kein Sportunterricht stattfinden darf. Die Schulbusse fahren somit 

morgens zu den üblichen Zeiten und mittags nach der sechsten Stunde. 

 

5. Herr Armbruster übernimmt bis auf Weiteres die Sozialkundekurse von Frau von 

der Meden, Herr Hurzlmeier den Mathematikkurs von Herrn Vogt und ich den 

Deutschkurs von Frau Diehm-Kotulla. Herr Vohwinkel kann seinen Unterricht in 

Wirtschaft und Recht vorerst zwar nicht als Präsenzunterricht halten, wird aber 

mit den Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern Kontakt aufnehmen und das ge-

nauere Vorgehen absprechen. 

 

6. Nur am kommenden Mittwoch, den 13.05., kommt es in der vierten Stunde zu ei-

ner Kollision mit dem Stundenplan der Q 12, die dazu führt, dass Herr Hölzel und 

Herr Lubnow ihren Präsenzunterricht in der Q 11 nicht halten können. Die beiden 

Kurse erhalten stattdessen Arbeitsaufträge.  

 
Hygienemaßnahmen 

 
a) Abstandsregel 

 
Im Zentrum der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen steht die Abstandsregel.  
 
In allen Räumen, in denen ab Montag unterrichtet wird, ist darauf zu achten, dass min-
destens eineinhalb Meter Abstand zur Lehrkraft und zu Mitschülerinnen und Mitschülern 
einzuhalten sind.  
 
In den Räumen, in denen es aufgrund der dort unterzubringenden Zahl an Schülerinnen 
und Schülern einer präzisen Planung zur Einhaltung des Abstands bedarf1, sorgt die 
Schulleitung dafür, dass die Plätze, an denen Schülerinnen und Schüler sich hinsetzen 
dürfen, exakt ausgewiesen sind2 und den Mindestabstand selbstverständlich 
gewährleisten. Diese ausgewiesenen Plätze dürfen auf keinen Fall verändert werden.  
 
Die Abstandsregel ist auch auf dem Schulweg, vor Unterrichtbeginn, beim Stunden-
wechsel, beim Toilettengang, beim Besuch des Oberstufensekretariats, in den Pausen, 
kurzum: bei allem, was im Zusammenhang mit dem Schulbesuch steht, unbedingt zu 
beachten.  
 

b) Schutzmasken 
 
Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus schreibt das Tragen von Nase-Mund-
Masken ab kommenden Montag, den 11.05.20, für alle an einer Schule Tätigen sowie 
                                                      
1 Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn in einem Raum nur wenige Schülerinnen und Schüler unterrichtet 

werden, denn dann ist die Einhaltung des Abstands angesichts der Größe des Raums kein Problem.  
2 In den normalen Räumen stehen Stühle nur dort auf den Tischen, wo Sitzplätze sind. In den Fachräumen sind die 

Tische der Sitzplätze farbig markiert. 



 

für alle Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts, aber innerhalb des Schul-
geländes verpflichtend vor! Sobald ein Klassenzimmer oder Fachraum verlassen wird, 
ist auf dem Schulgelände eine solche Maske zu tragen. 
 
Ich gehe zwar davon aus, dass wir alle mittlerweile eine Schutzmaske besitzen, es wer-
den aber am Montagmorgen von 07.30 Uhr bis 07.55 Uhr im Eingangsbereich der 
Schule durch Frau Felsl Masken an Schülerinnen und Schüler der Q 11 verteilt, die wi-
der Erwarten keine eigene mitbringen.  
 
Eine Maske ist im Übrigen auch von allen Fahrschülerinnen und –schülern während der 
Busfahrten verpflichtend zu tragen. 
 
Wenn eine Lehrkaft darum bittet, die Masken auch im Unterricht anzulegen, ist davon 
auszugehen, dass diese Bitte einen guten Grund hat, und ich appelliere an alle Schüle-
rinnen und Schüler, der Bitte dann auch zu folgen, sofern die Masken nicht ohnehin au-
tomatisch auch im Unterricht getragen werden.  
 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Masken allein keinen vollständigen Eigen- oder 
Fremdschutz bieten. Trotz Maske hat die Abstandsregelung zu anderen Personen Prio-
rität. 

 
c) Sonstige Hygienemaßnahmen3 

 
Die Husten- und Niesetikette muss weiter eingehalten werden. 
 
Die Handhygiene muss weiter beachtet werden. Ich bitte um regelmäßiges und gründli-
ches Waschen der Hände mit Seife für 20 bis 30 Sekunden.  
 
Das Berühren von Auge, Nase und Mund ist möglichst zu vermeiden. 
 
Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen ist zu vermeiden (kein Austausch von Ar-
beitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Ab-
standsregeln oder Klassensätzen von Büchern/Tablets) 
 
Toilettengänge sollten möglichst nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnah-
men erfolgen. 
 
Eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Räume ist ebenfalls hilfreich. 
 
Partner- und Gruppenarbeit sind untersagt. 
 
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprob-
lemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbre-
chen, Durchfall) ist der Schulbesuch untersagt. 
 
Die Schule wird am Ende eines Schultages täglich gereinigt. Hier geht es vor allem um 
die Räume, in denen ab Montag Unterricht stattfindet, und hier insbesondere um die 
Reinigung der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.). 
 

                                                      
3 Die Auflistung folgt diversen Empfehlungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Das Ministerium 

nennt in seinem Hygieneplan als wichtigste Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 eine 

gute Händehygiene, das Einhalten von Husten- und Niesetikette und das Abstandhalten. 

· 



 

d) Weitere Anmerkungen 
 
Die Bibliothek steht allen Schülerinnen und Schülern der Q 11 als Lernort in Freistun-
den offen, nicht aber in der ersten und zweiten Pause. Voraussetzung ist die Einhaltung 
der Abstandregel.  
 
Der Pausenverkauf wird am kommenden Montag voraussichtlich wieder öffnen. Es ist 
ebenfalls geplant, dass die Q-Bar ab nächster Woche jeweils in der ersten Pause ihre 
Ware verkauft. In beiden Fällen ist die Abstandsregel strikt einzuhalten.  
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q 11, ich wünsche euch einen guten Neustart 

und bitte euch herzlich, alle Hygienemaßnahmen verantwortungsvoll zu beachten. 

 

Für Rückfragen steht euch euer Oberstufenkoordinator Herr Rank zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. C. Heller 

Schulleiter 
 

 

 


